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Entscheid Versicherungsgericht, 17.03.2016

Art. 42, 42bis, 42ter IVG, Art. 37 und Art. 39 IVV. Hilflosenentschadigung und
Intensivpflegezuschlag bei einer Minderjahrigen. Eine autistische
Minderjahrige ist zwar motorisch nur geringfiigig beeintrachtigt und kénnte
deshalb an sich selbstidndig essen. Die Krankheit hat aber zur Folge, dass
sie erst isst, wenn die Mutter und deren Lebenspartner fertig gegessen
haben, und dass sie nur isst, wenn die Mutter die ganze Zeit daneben sitzt.
Dabei handelt es sich um eine indirekte Hilfe. Der entsprechende
Zeitaufwand der Mutter fallt also nicht unter die dauernde personliche
Uberwachung. Dementsprechend ist die Versicherte beim Essen hilflos und
der entsprechende Zeitaufwand ist im Zusammenhang mit der Bemessung
der Intensivpflege zusatzlich zur Zeitpauschale fiir die persénliche
Uberwachung anzurechnen. Das gilt auch fiir die Verrichtung der Notdurft,
da die Versicherte diese Verrichtung nur selbstandig vornimmt, wenn die
Mutter die ganze Zeit vor der WC-Tiir bleibt (Entscheid des
Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 17. Marz 2016, IV
2015/32). Aufgehoben durch Urteil des Bundesgerichts 8C_308/2016.

Besetzung

Vizeprasident Ralph Johl, Versicherungsrichterinnen Monika Gehrer-Hug und Karin

Huber-Studerus; Gerichtsschreiberin Lea Locher
Geschéftsnr.

IV 2015/32

Parteien

A.
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Beschwerdefiihrerin,

vertreten durch Advokat lic. iur. Martin Boltshauser,

c/o Procap Schweiz, Frohburgstrasse 4, Postfach, 4601 Olten,

gegen

IV-Stelle des Kantons St. Gallen, Postfach 368, 9016 St. Gallen,

Beschwerdegegnerin,

Gegenstand

Hilflosenentschadigung fiir Minderjihrige / Intensivpflegezuschlag

Sachverhalt

A

A.a A.___ wurde von ihrer Mutter am 29./30. April 2014 zum Bezug von IV-Leistungen
angemeldet (IV-act. 21 f.). Die Mutter gab diese Anmeldung eigenhéndig bei der IV-
Stelle ab. Diese notierte als Eingangsdatum den 1. Mai 2014. Gemass einem Bericht
von Dr. med. B.___ litt die Versicherte an einem Aspergersyndrom. Die Mutter der
Versicherten flllte auch eine Anmeldung zum Bezug einer Hilflosenentschadigung aus
(IV-act. 29). Dabei gab sie an, die Versicherte bendétige eine regelméassige und
erhebliche Hilfe beim An- und Ausziehen, beim Aufstehen/Absitzen/Abliegen, beim
Essen, bei der Kérperpflege, bei der Notdurftverrichtung und bei der Fortbewegung/
Pflege gesellschaftlicher Kontakte. Wegen der latenten Unfallgefahr und der
Autoaggression musse die Versicherte ausserdem Uberwacht werden. Dr. B.____
berichtete der IV-Stelle am 3. Juli 2014 (IV-act. 40), bei der Versicherten komme es
zuhause zu aggressiven Ausbrtichen. Die Versicherte sei zudem gehauft krank. Dr.
med. C.___ vom RAD notierte am 15. August 2014 u.a. (IV-act. 43), bei der Versicherten
seien die drei Kernsymptome des Autismus erflllt: Qualitative Auffalligkeiten der
reziproken sozialen Interaktion, qualitative Auffalligkeiten der Kommunikation und

repetitives, restriktives und stereotypes Verhalten. Zur Prifung eines Anspruchs auf
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eine Hilflosenentschadigung (allenfalls mit Intensivpflegezuschlag) erfolgte eine
Abklarung bei der Versicherten zuhause. Gemass dem entsprechenden Bericht vom 6.
November 2014 (IV-act. 49) gab die Mutter den beiden Abklarungspersonen an, die
Versicherte habe drinnen und draussen véllig verschiedene Verhaltensweisen.
Draussen versuche sie, moglichst angepasst zu sein. Zuhause kompensiere sie das
dann. Im Umgang mit fremden Personen und ungewohnten Situationen sei sie
Uberfordert. Sie konne namlich die Reaktionen nicht abschétzen und die Emotionen nur
schwer erkennen. Durch die vielen Eindrlicke und Erlebnisse sei sie jeweils so
Uberfordert, dass sie zuhause total erschdpft sei oder die Beherrschung verliere.
Aufgrund der Sehbehinderung sei die Fortbewegung unsicher. In
Uberforderungssituationen komme es zu motorischen Einschréankungen und die
Versicherte reagiere mit Mutismus. Dann brauche es ein langes Zureden der Mutter.
Die Versicherte kénne auch autoaggressiv reagieren. Auf dem Schulweg werde die
Versicherte teilweise begleitet. Auf dem unbegleiteten Teil telefoniere sie jeweils mit
ihrer Mutter, um sich abzusichern. Zur alltdglichen Lebensverrichtung An- und
Ausziehen wurde im Abklarungsbericht festgehalten, die Versicherte sei nicht in der
Lage, der Witterung angepasste Kleider auszuwéahlen. Motorisch kdnne sie sich selbst
anziehen. Sie musse aber permanent motiviert und angeleitet werden. Pro
Kleidungsstlick seien Uber zwanzig Aufforderungen notwendig. Wahrend der Woche
Ubernehme die Mutter das An- und Ausziehen, da der Zeitaufwand sonst zu hoch wére.
Die Abklarungspersonen bejahten einen regelmassigen und erheblichen Bedarf nach
Hilfe beim An- und Ausziehen. Sie bezifferten den taglichen Zeitaufwand mit
durchschnittlich 45 Min. Bezuglich der alltdglichen Lebensverrichtung Aufstehen/
Absitzen/ Abliegen wurde ausgeflihrt, es bestehe kein Bedarf nach Hilfe. Die Mutter
wandte am 21. Oktober 2014 ein, wenn die Versicherte einen autistischen

»Meltdown“ (Nervenzusammenbruch mit Panik- und Schreiattacken) habe, was ca.
zweimal wochentlich vorkomme, misse ihr beim anschliessenden Aufstehen geholfen
werden, da sie das motorisch nicht mehr selber kénne. Ein ,Meltdown* dauere 40 bis
80 Min. Deshalb belaufe sich der durchschnittliche tégliche Zeitaufwand fir das
Aufstehen auf 19 Min. Zur alltédglichen Lebensverrichtung Essen notierten die
Abklarungspersonen, die Versicherte kénne grundsétzlich selbstandig essen. Nur harte
Nahrung musse ihr wegen der koordinativen Defizite zerkleinert werden. Sie esse aber

nie gleichzeitig mit ihrer Mutter und mit deren Lebensgefahrten. Sie behaupte dann, sie
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habe keinen Hunger. Eine halbe Stunde spater komme sie und wolle essen. Wahrend
des Essens musse die Mutter mit am Tisch sitzen. Die Abklarungspersonen gingen
davon aus, dass die gemeinsame Zeit am Tisch nicht berlcksichtigt werden kénne. Sie
verneinten deshalb einen regelmassigen und erheblichen Bedarf nach Hilfe. Die Mutter
wandte ein, es handle sich um eine indirekte Hilfe beim Essen. Die Versicherte wirde
sonst ndmlich kaum essen. Der durchschnittliche tagliche Zeitaufwand betrage 16 Min.
Betreffend die Kérperpflege wurde im Abklarungsbericht festgehalten, die Versicherte
muisse mindestens zwanzigmal aufgefordert werden, ins Bad zu gehen. Die Mutter
musse sie mit einem PlUschtier zum Zahneputzen und zum Waschen des Gesichts
motivieren. Dabei laufe die Versicherte immer wieder davon und musse dann
zurlickgeholt und neu motiviert werden. Beim Kdmmen muisse darauf geachtet werden,
dass sich die Versicherte nicht selbst verletze. Wahrend des Duschens musse die
Versicherte Schritt fir Schritt angeleitet werden. Ohne Hilfe wiirde sie sich
anschliessend nicht abtrocknen. Weil sie nachts Windeln trage, misse sie taglich
geduscht werden. Die Abklarungspersonen bejahten einen regelméassigen und
erheblichen Bedarf nach Hilfe bei der Kérperpflege. Sie bezifferten den
durchschnittlichen téglichen Zeitaufwand mit 50 Min. Zur Notdurftverrichtung notierten
die Abklarungspersonen, beim An- und Ausziehen der Windeln werde die Versicherte
motiviert, begleitet und aktiv unterstitzt. Tagslber nasse die Versicherte nur noch
selten ein. Nach dem Verrichten der Notdurft reinige sie sich selbsténdig. Sie ordne
auch ihre Kleider selbstandig. Teilweise misse sie bis zur WC-Tire begleitet werden.
Die Mutter warte dann vor dem WC. Die Versicherte frage immer wieder, ob sie schon
lange genug auf der Toilette sitze und ob sie sich wohl richtig reinige. Die
Abklarungspersonen gingen davon aus, dass die Begleitung zum WC unter die
alltagliche Lebensverrichtung Fortbewegung zu subsumieren sei. Sie akzeptierten
trotzdem einen Bedarf nach einer regelméassigen und erheblichen Hilfe (Hilfe beim
Anziehen/ Wechseln der Windeln). Den entsprechenden durchschnittlichen taglichen
Zeitaufwand bezifferten sie mit 2 Min. Die Mutter ging in ihrer Stellungnahme von einem
durchschnittlichen Aufwand von 22 Min. aus (Kleider ordnen 8 Min., Windeln an- und
ausziehen und entsorgen 4 Min. und Handewaschen lberwachen nach jedem
Toilettengang 10 Min.). Betreffend die Fortbewegung berichteten die
Abklarungspersonen, die Versicherte sei kdrperlich nicht eingeschrankt. Sie kdnne

zwar wegen ihrer Sehbehinderung Hindernisse nicht gut erkennen und Distanzen nicht
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richtig schatzen, aber das behindere nur eine flissige Fortbewegung. Die Versicherte
firchte sich vor Schwellen und rufe jeweils die Mutter. Im Freien kénne sie nur kurze,
eingelibte Strecken selbstandig zurticklegen. Dabei telefoniere sie immer wieder mit
der Mutter, um sich zu vergewissern, dass sie alles richtig mache. Wenn sie zum
Nachbarmadchen gehe, wolle sie, dass die Mutter sie am Fenster beobachte. Teilweise
musse sie dann wieder abgeholt werden. Sie kdnne nicht selbsténdig gesellschaftliche
Kontakte pflegen. Die Abklarungspersonen bejahten zwar einen Bedarf nach einer
regelmassigen und erheblichen Hilfe und gingen auch von einem entsprechenden
Zeitaufwand aus, hielten aber fest, dieser Aufwand sei fur den Intensivpflegezuschlag
nicht anrechenbar. Sie hielten in diesem Zusammenhang auch fest, die Begleitung zu
den verschiedenen Therapieorten sei nicht relevant, weil diese Behandlungen nicht von
der Invalidenversicherung tbernommen wirden. Die Abkldrungspersonen anerkannten
schliesslich auch einen Bedarf nach einer stindigen persénlichen Uberwachung,
weshalb sie einen pauschalen Zeitbedarf von 2 Std. anrechneten. Zusammen mit dem
taglichen Aufwand fir die Hilfe bei den alltdglichen Lebensverrichtungen von insgesamt
1 Std. 37 Min. resultierte ein Bedarf von weniger als 4 Std. taglich. Zu den
Einwendungen der Mutter der Versicherten hielten sie abschliessend fest, beim
Aufstehen/Absitzen/Abliegen musse nicht dauernd und regelméssig geholfen werden.
Die Anwesenheit der Mutter wahrend eines ,,Meltdown* bilde Teil der
Uberwachungsbediirftigkeit. Dasselbe gelte fiir die Anwesenheit der Mutter wahrend
des Essens. Das Entsorgen der Windeln bilde nicht Teil der Hilfe bei der
Notdurftverrichtung. Das Uberwachen der Versicherten beim Handewaschen sei nicht
erheblich, weil die Versicherte diese Verrichtung ,,nach Hinweis” selbstédndig ausflhren

konne.

A.b Mit einem Vorbescheid vom 10. November 2014 (IV-act. 50) kiindigte die IV-Stelle
die Zusprache einer Entschadigung bei einer mittelschweren Hilflosigkeit an. Hingegen
bestehe kein Anspruch auf einen Intensivpflegezuschlag, weil der tagliche Zeitaufwand
fur die Hilfe weniger als 4 Std. betrage. Dagegen wurde am 15. Dezember 2014
eingewendet (IV-act. 56), wahrend eines ,Meltdown® bendtige die Versicherte aktive
Hilfe. Dies betreffe die alltdgliche Lebensverrichtung Aufstehen/Absitzen/Abliegen. Da
diese ,,Meltdowns” durchschnittlich zweimal wéchentlich auftraten, sei ein
durchschnittlicher taglicher Zeitaufwand von 19 Min. anzunehmen. Beim Essen

brauche die Versicherte eine indirekte Hilfe, denn ohne die Anwesenheit der Mutter
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wurde der Vorgang des Essens gar nicht stattfinden. Wirde man dies als Teil der
Uberwachung qualifizieren, wére eine indirekte Hilfe nie relevant. Deshalb sei die
zusatzliche zeitliche Belastung von durchschnittlich 16 Min. t&glich anzurechnen. Die
Uberwachung des Handewaschens sei eine indirekte Hilfe bei der Kérperpflege. Dafiir
seien 10 Min. taglich anzurechnen. Damit resultiere ein Zeitaufwand von Uber 4 Std. Mit
einer VerflUgung vom 6. Januar 2015 (IV-act. 59) sprach die IV-Stelle der Versicherten
eine Entschadigung bei einer mittelschweren Hilflosigkeit zu. Gleichzeitig wies sie das
Gesuch um die Ausrichtung eines Intensivpflegezuschlages zur Hilflosenentschadigung
ab. In der Verfigungsbegriindung dusserte sie sich auch zur Stellungnahme zum
Vorbescheid. Sie beharrte darauf, dass beim Aufstehen/Absitzen/Abliegen eine
Uberwachung, aber keine Hilfe nétig sei. Dasselbe gelte fiir das Essen und das

Handewaschen.

B.a Gegen diese Verfugung wurde am 9. Februar 2015 Beschwerde erhoben (act. G
1). Die Beschwerdefiihrerin liess beantragen, ihr seien eine Entschadigung bei einer
schweren Hilflosigkeit und ein Intensivpflegezuschlag bei einem Aufwand von 6 Std.
taglich zuzusprechen. Eventualiter sei die Angelegenheit zu zuséatzlichen Abklarungen
an die Beschwerdegegnerin zuriickzuweisen. Zur Begrindung wurde insbesondere
ausgefuhrt, die ,Meltdowns” traten regelmassig auf. Die dann notwendige Hilfe sei als
regelmassig notwendige indirekte Hilfe beim Aufstehen/Absitzen/Abliegen zu
qualifizieren. Beim Essen sei die Anwesenheit der Mutter absolut notwendig, damit die
Beschwerdeflihrerin die Nahrung zu sich nehme. Diese indirekte Hilfe stehe in einem
sehr direkten Zusammenhang mit dem Fortgang des Essens. Da auch beim Aufstehen/
Absitzen/Abliegen und beim Essen eine Hilflosigkeit bestehe, sei eine schwere
Hilflosigkeit ausgewiesen. In Bezug auf den Intensivpflegezuschlag wurde geltend
gemacht, die ca. zweimal woéchentlich vorkommenden ,,Meltdowns* fihrten dazu, dass
die Beschwerdefiihrerin jeweils zwischen 40 und 80 Min. betreut werden muisse. Bei
einer mittleren Dauer von 60 Min. resultiere ein durchschnittlicher Aufwand von 17 Min.
Beim Essen betrage der Aufwand 16 Min., bei der Notdurftverrichtung 4 Min. Als
Beispiel fiir einen besonders intensiven Uberwachungsaufwand werde im
entsprechenden Kreisschreiben das autistische Kind genannt. Erforderlich sei, dass

eine Uberdurchschnittlich hohe Aufmerksamkeit und eine stéandige
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Interventionsbereitschaft notwendig seien. Das sei bei der Beschwerdefuhrerin der Fall.
Diese sei sehr stur. Heftige ablehnende Reaktionen mit Verweigerung und Schreien
seien vorhanden. Nach der Schule sei die Beschwerdeflihrerin hdufig erschdpft. Sie
habe keinen Kontakt zu Gleichaltrigen. Zur Affekt- und Verhaltensregulierung sei eine
intensive Betreuung notwendig. Die Beschwerdeflhrerin sei im Umgang mit fremden
Personen und ungewohnten Situationen véllig Uberfordert. Sie kdnne ihre
Beherrschung verlieren. Sei sie Uberfordert, kbnne sie mit Mutismus oder

autoaggressiv reagieren.

B.b Die Beschwerdegegnerin beantragte am 26. Marz 2015 die Abweisung der
Beschwerde (act. G 4). Zur Begriindung verwies sie auf eine Stellungnahme der
Abklarungspersonen vom 12. Méarz 2015 (IV-act. 68). Darin war geltend gemacht
worden, da ohnehin immer eine Person anwesend sein musse, entstehe durch die
,Meltdowns*® kein zuséatzlicher Aufwand. Die aktive Hilfe beim anschliessenden
Aufstehen vom Boden dauere nur wenige Sekunden bzw. Minuten. Diese Hilfe sei nicht
regelmassig notwendig. Beim Essen brauche die Beschwerdefuhrerin keine aktive
Hilfe, denn gemé&ss dem Abklarungsbericht seien keine Aufforderungen nétig bzw.
diese seien im Ublichen Rahmen zu sehen. Da weder das Aufstehen/Absitzen/Abliegen
noch das Essen bericksichtigt werden kénnten, sei auch kein Mehraufwand
anzunehmen. Es sei keine besonders intensive Uberwachungsbediirftigkeit
ausgewiesen. Eine standige Interventionsbereitschaft sei offensichtlich nicht
notwendig, denn sonst kdnnte die Beschwerdefuhrerin nicht allein ausser Haus gehen.
Dass die Beschwerdefuhrerin im Umgang mit fremden Personen Uberfordert sei, sei im

Rahmen der Fortbewegung/Pflege gesellschaftlicher Kontakte berlcksichtigt worden.
B.c Die Beschwerdeflihrerin verzichtete am 11. Mai 2015 auf eine Replik (act. G 6).

Erwdgungen

1.1 Einen Anspruch auf eine Hilflosenentschadigung haben Versicherte mit Wohnsitz
und gewdhnlichem Aufenthalt in der Schweiz, die hilflos sind. Es ist zu unterscheiden

zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 1 und 2 IVG).
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Die monatliche Entschadigung betragt bei schwerer Hilflosigkeit 80%, bei
mittelschwerer Hilflosigkeit 50% und bei leichter Hilflosigkeit 20% des Héchstbetrages
der Altersrente nach Art. 34 Abs. 3 und 5 AHVG. Die Entschadigung fir minderjéhrige
Versicherte berechnet sich pro Tag (Art. 42" Abs. 1 Satze 3 und 4 IVG). Eine schwere
Hilflosigkeit liegt gemass Art. 37 Abs. 1 IVV vor, wenn die versicherte Person
vollstéandig hilflos ist, d.h. wenn sie in sédmtlichen alltédglichen Lebensverrichtungen
regelmassig in erheblicher Weise auf Hilfe angewiesen ist und Uberdies der dauernden
Pflege oder der personlichen Uberwachung bedarf. Von einer mittelschweren
Hilflosigkeit ist auszugehen, wenn die versicherte Person in den meisten (also
wenigstens in vier) alltdglichen Lebensverrichtungen regelmassig in erheblicher Weise
auf Hilfe angewiesen ist (Art. 37 Abs. 2 lit. a IVV), wenn die versicherte Person in
mindestens zwei alltdglichen Lebensverrichtungen regelmassig in erheblicher Weise
auf Hilfe angewiesen ist und (iberdies einer dauernden persénlichen Uberwachung
bedarf (Art. 37 Abs. 2 lit. b IVV) oder wenn die versicherte Person in mindestens zwei
alltaglichen Lebensverrichtungen regelméssig auf erhebliche Hilfe und Uberdies auf

eine lebenspraktische Begleitung angewiesen ist (Art. 37 Abs. 2 lit. c IVV).

1.2 Die Beschwerdegegnerin hat zwar eine Abklarung bei der Beschwerdeflihrerin
zuhause vorgenommen, aber sie hat sich dabei weitgehend auf eine Befragung der
Mutter als Auskunftsperson beschrankt. Ein direkter Augenschein hat nicht
stattgefunden. Aufgrund der Art der Gesundheitsbeeintrachtigung wére ein
Augenschein wohl auch gar nicht moglich gewesen, denn die Beschwerdefiihrerin
hatte gehemmt reagiert oder sich versteckt. Es wéare also wohl nicht méglich gewesen,
sie z.B. beim Zahneputzen oder beim Anziehen zu beobachten. Selbst wenn sie das
zugelassen hatte, ware ihr Verhalten wohl nicht so gewesen, wie es im Alltag aussieht.
Die Aussagen der Mutter missen deshalb als Grundlage der Sachverhaltsermittiung
genugen. Da diese Aussagen detailliert und in sich konsistent sind und da sie sich mit
den medizinischen Angaben decken, ist davon auszugehen, dass sie den Sachverhalt
mit dem erforderlichen Beweisgrad der Uberwiegenden Wahrscheinlichkeit belegen. Zu
beurteilen bleibt deshalb die richtige Subsumtion dieses Sachverhalts unter die

einschlagigen Bestimmungen.

1.3 Die Beschwerdegegnerin hat einen Bedarf nach einer regelmassigen und

erheblichen Hilfe bei den alltdglichen Lebensverrichtungen An- und Ausziehen,
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Koérperpflege, Notdurftverrichtung und Fortbewegung/Pflege gesellschaftlicher
Kontakte bejaht. Sie ist ausserdem von einem Bedarf nach einer dauernden
persdnlichen Uberwachung ausgegangen. Dementsprechend hat sie die Hilflosigkeit
der Beschwerdeflhrerin als mittelschwer qualifiziert. Fr die Beschwerdeflhrerin ist
geltend gemacht worden, dass auch beim Essen und beim Aufstehen/Absitzen/
Abliegen eine regelmassige und erhebliche Hilfe notwendig sei. Beim Essen bendtigt
die Beschwerdeflihrerin keine regelméssige Hilfe, da nur hartere Speisen fir sie
zerkleinert werden mussen. Zur Diskussion steht denn auch nur eine indirekte Hilfe.
Diese ist notwendig, wenn eine versicherte Person die alltédgliche Lebensverrichtung,
die sie funktionsmassig an sich selber ausfiihren kann, nicht, nur unvollstandig oder zu
Unzeiten vollziehen wirde (vgl. Rz 8029 KSIH). Die Beschwerdeflhrerin isst erst, wenn
die Mutter und deren Lebenspartner fertig sind. Sie isst nur, wenn sich die Mutter so
lange zu ihr setzt, wie sie selber zum Essen bendtigt. Die Beschwerdegegnerin will
diesen Aufwand der Mutter unter die persénliche Uberwachung subsumieren. Damit
tragt sie aber dem Umstand nicht Rechnung, dass die persénliche Uberwachung als
eigenstandiges Element der Hilflosigkeit nicht die sechs alltaglichen
Lebensverrichtungen betreffen kann. Es geht also nicht darum, eine versicherte Person
beim An- und Ausziehen oder bei der Kérperpflege zu liberwachen. Die Uberwachung
betrifft nur die Ubrigen Bereiche des Lebensalltags, z.B. um zu verhindern, dass eine
versicherte Person sich selbst oder andere in Gefahr bringt oder verletzt, dass sie die
Wohnungseinrichtung beschéadigt, dass sie allein aus der Wohnung geht usw. Muss
eine versicherte Person bei einer alltdglichen Lebensverrichtung, die sie motorisch
selbst bewaéltigen kann, Gberwacht werden, damit sie diese auch ausfiihrt, dann
handelt es sich um einen Bedarf nach einer indirekten Hilfe bei dieser alltaglichen
Lebensverrichtung (vgl. Rz 8030 KSIH). Muss die Beschwerdefiihrerin also wéahrend
des Essens Uberwacht werden, damit sie nicht immer wieder davonlauft und so gar
nicht zum Essen kommt, so bendtigt sie indirekte Hilfe. Erst recht wirde das gelten,
wenn es sich gar nicht um eine eigentliche Uberwachung handeln wiirde, weil geniigen
wurde, wenn die Mutter einfach mit am Tisch sdsse. Zusammenfassend ist
festzuhalten, dass die Beschwerdefiihrerin auch in der alltdglichen Lebensverrichtung
Essen auf eine regelmassige Hilfe angewiesen ist. Diese Hilfe ist auch erheblich, denn
sie beansprucht viel Zeit und sie ist nétig, damit die Beschwerdeflhrerin isst. Die

Beschwerdeflhrerin ist also auch in dieser alltdglichen Lebensverrichtung hilflos. Fur
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die alltégliche Lebensverrichtung Aufstehen/Absitzen/Abliegen trifft das nicht zu.
Waéhrend eines ,Meltdown* liegt die Beschwerdeflhrerin 40 bis 80 Min. am Boden.
Wahrend dieser Zeit muss ihr offensichtlich nicht beim Aufstehen geholfen werden.
Trotzdem muss die Mutter wahrend der ganzen Zeit anwesend sein. Das lasst sich
aber nur unter die persoénliche Uberwachung subsumieren. Die Hilfe beim ,,Meltdown*
beschréankt sich also auf das Aufhelfen nach dem Abklingen eines solchen Anfalls.
Diese Hilfe ist zwar erheblich, da die Beschwerdeflihrerin in diesem Moment nicht fahig
ist, selbstandig aufzustehen. Sie ist aber nicht regelmassig notwendig, weil ein
,Meltdown" nur durchschnittlich zweimal in der Woche auftritt. Die Beschwerdeflihrerin
ist somit in fUnf alltdglichen Lebensverrichtungen hilflos. Die Beschwerdegegnerin hat
ihr deshalb zu Recht nur eine Entschadigung bei einer mittelschweren Hilflosigkeit
zugesprochen. Diese Hilflosenentschadigung betragt flr die Jahre 2013 und 2014 Fr.
1170.--, ab 1. Januar 2015 Fr. 1*175.--. Die Beschwerdegegnerin wird anhand der
Rechnungsstellung der Beschwerdeflihrerin zu prifen haben, flr welche Tage ein
Leistungsanspruch besteht.

2.1 Die Hilflosenentschadigung fur Minderjahrige, die zuséatzlich einer besonders
intensiven Betreuung bedtirfen, wird um einen Intensivpflegezuschlag erhéht. Dieser
betragt bei einem invaliditdtsbedingten Betreuungsaufwand von mindestens 8 Std. pro
Tag 60%, bei einem solchen Aufwand von mindestens 6 Std. pro Tag 40% und bei
einem solchen Aufwand von mindestens 4 Std. pro Tag 20% des Hdchstbetrages der
Altersrente nach Art. 34 Abs. 3 und 5 AHVG. Der Zuschlag berechnet sich pro Tag (Art.
43" Abs. 3 IVG).

2.2 Bei der Prifung eines Anspruchs der Beschwerdeflihrerin auf einen
Intensivpflegezuschlag zur Hilflosenentschadigung hat die Beschwerdegegnerin einen
Zeitbedarf von insgesamt 1 Std. 37 Min. taglich angenommen. Dieser bedarf setzt sich
zusammen aus 45 Min. flr die Hilfe beim An- und Ausziehen, 50 Min. flr die Hilfe bei
der Korperpflege und 2 Min. fir die Hilfe bei der Notdurftverrichtung. Da die
Beschwerdeflhrerin beim Essen eine indirekte Hilfe bendtigt, ist der entsprechende
Zeitaufwand bei der Prifung eines Anspruchs auf einen Intensivpflegezuschlag zu

berlcksichtigen. Die von der Mutter angegebenen 16 Min. pro Tag sind plausibel.
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Damit erhéht sich der massgebende Zeitaufwand auf 1 Std. 53 Min. Die
Beschwerdegegnerin hat eine Hilflosigkeit bei der Notdurftverrichtung bejaht. Sie hat
dies aber nur mit dem Bedarf nach Hilfe beim An- und Ausziehen der (nachts
getragenen) Windeln begriindet. Dementsprechend hat sie auch nur einen Zeitaufwand
von 2 Min. berlcksichtigt. Sie hat zu Recht geltend gemacht, dass das Entsorgen der
getragenen Windeln nicht Teil der Hilfe sei. Ob die Beschwerdeflihrerin tagstber beim
Ordnen der Kleider nach dem Verrichten der Notdurft meistens oder nur gelegentlich
Hilfe bendtigt, kann offen bleiben, denn der entsprechende durchschnittliche
Zeitaufwand durfte 1 oder 2 Min. taglich nicht Uberschreiten. Nicht beriicksichtigt hat
die Beschwerdegegnerin, dass die Mutter ,teilweise” (gemeint wohl: nicht bei jedem
Aufsuchen der Toilette, aber relativ haufig) vor der WC-Tur warten muss, weil die
Beschwerdeflihrerin immer wieder fragt, ob sie schon lange genug auf der Toilette sitze
und ob sie sich wohl richtig reinige. Dieser Zeitaufwand fallt nicht unter die persénliche
Uberwachung. Wie bei der alltaglichen Lebensverrichtung Essen muss auch hier davon
ausgegangen werden, dass die Beschwerdeflihrerin auf die Begleitung durch die
Mutter angewiesen ist, um ohne direkte Hilfe auszukommen. Sie wirde namlich mit
Uberwiegender Wahrscheinlichkeit nicht selbst die Notdurft verrichten, wenn die Mutter
nicht vor der WC-Tur warten wurde. Das hatte zur Folge, dass sie auch tagstber
wieder Windeln tragen musste und damit einen Bedarf nach direkter Hilfe begriinden
wiurde. Selbst wenn man die Regelmassigkeit dieses Bedarfs nach indirekter Hilfe
verneinen wurde, musste man also den entsprechenden durchschnittlichen taglichen
Zeitaufwand bei der Prifung eines Anspruchs auf einen Intensivpflegezuschlag
bericksichtigen, denn er ware zwingend notwendig. Zum Zeitaufwand flr das Warten
vor der WC-Tur hat die Mutter keine Angaben gemacht. Nach der allgemeinen
Lebenserfahrung belauft sich der Zeitaufwand auf wenigstens 10 Min. pro Tag. Hinzu
kommt der Zeitaufwand fiir das Uberwachen des Héndewaschens nach der
Notdurftverrichtung, denn auch dabei handelt es sich um eine indirekte Hilfe. Der von
der Mutter angegebene durchschnittliche tagliche Aufwand von 10 Min. erscheint zwar
auf den ersten Blick als hoch, aber auch hier ist dem Umstand Rechnung zu tragen,
dass die Beschwerdefuhrerin immer wieder aufgefordert werden muss, da zu bleiben
und mit dem Waschen und Abtrocknen der Hande fortzufahren. Bei einem Zeitaufwand
von 22 Min. fur die indirekte Hilfe beim Verrichten der Notdurft resultiert ein Total von 2
Std. 13 Min.
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2.3 Gemass Art. 39 Abs. 3 IVV ist bei einem Bedarf nach einer dauernden
Uberwachung ein (pauschaler) Zeitaufwand von 2 Std. taglich anzunehmen. Bei einer
besonders intensiven Uberwachung sind 4 Std. tiglich anzurechnen. Eine besonders
intensive Uberwachung setzt voraus (vgl. Rz 8079 KSIH), dass die Betreuungsperson
Uberdurchschnittlich aufmerksam ist und dass sie in der Lage ist, jederzeit zu
intervenieren (wozu sie sich ununterbrochen in der Néhe des Kindes aufhalten muss).
Als Beispiel fiir einen besonders intensiven Uberwachungsaufwand wird in der
entsprechenden Verwaltungsweisung ein autistisches Kind angegeben. Daraus will die
Beschwerdefiihrerin ableiten, dass auch in ihrem Fall eine besonders intensive
Uberwachungsbediirftigkeit ausgewiesen sei. Die Beschwerdegegnerin hat zu Recht
darauf hingewiesen, dass bei der Beschwerdeflihrerin keine standige
Interventionsbereitschaft erforderlich sei. Andernfalls wéare die Beschwerdeflhrerin
namlich nicht in der Lage, einen Teil des Schulweges allein zurlickzulegen. Dass sie
dabei immer wieder mit der Mutter telefoniert, &ndert daran nichts, denn die Mutter
muss zwar immer bereit sein, diese Telefonanrufe entgegenzunehmen, aber sie kann
aufgrund der erheblichen Distanz natUrlich nicht sofort intervenieren. Das kann nur so
interpretiert werden, dass die Beschwerdeflihrerin keine dauernde
Interventionsbereitschaft ihrer Mutter bendétigt. Der Abklarungsbericht enthélt auch
keinen Hinweis darauf, dass die Beschwerdeflhrerin zuhause eine Uberdurchschnittlich
hohe Aufmerksamkeit und/oder eine standige Interventionsbereitschaft der
Betreuungsperson erfordern wirde. Die Beschwerdegegnerin ist somit zu Recht von

einem pauschalen Zeitaufwand von 2 Std. pro Tag ausgegangen.

2.4 Bei einem gesamten taglichen Zeitaufwand von 4 Std. 13 Min. besteht ein
Anspruch auf einen Intensivpflegezuschlag im Umfang von 20% des Hdchstbetrages
der Altersrente gemass Art. 34 Abs. 3 und 5 AHVG. Bei einem Betreuungsaufwand von
wenigstens 4 Std. aber weniger als 6 Std. pro Tag belduft sich der
Intensivpflegezuschlag auf Fr. 468.-- fur 2013 und 2014 und auf Fr. 470.-- ab 1. Januar
2015. Die Beschwerdegegnerin wird anhand der Rechnungsstellung der

Beschwerdeflhrerin zu prifen haben, flr welche Tage ein Leistungsanspruch besteht.
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Macht eine versicherte Person ihren Anspruch auf eine Hilflosenentschadigung mehr
als zwdlf Monate nach deren Entstehung geltend, so wird die Leistung nur flr die zwdlf
Monate nachbezahlt, die der Geltendmachung vorangehen (Art. 48 Abs. 1 IVG). Da der
Intensivpflegezuschlag keine eigene Leistungsart ist, sondern, wie der Name schon
sagt, nur den Betrag der jeweiligen Hilflosenentschadigung erhdht, muss diese
Bestimmung auch auf ihn zur Anwendung kommen. Wer eine Versicherungsleistung
beansprucht, hat sich beim zustédndigen Versicherungstrager in der fur die jeweilige
Sozialversicherung gtiltigen Form anzumelden (Art. 29 Abs. 1 ATSG). Die
Invalidenversicherung stellt entsprechende amtliche Formulare bereit (Art. 65 Abs. 1
und 2 IVV). Die Mutter hat die Beschwerdeflhrerin unter Verwendung eines solches
Formulars zum Bezug einer Hilflosenentschadigung angemeldet (vgl. IV-act. 29). Sie
hat diese Anmeldung auf den 29. April 2014 datiert. Das Begleitschreiben zu diesem
Anmeldeformular trégt allerdings das Datum 30. April 2014. Die Beschwerdegegnerin
hat als Eingangsdatum den 1. Mai 2014 aufgestempelt. Da die Anmeldung gemass
dem entsprechenden Vermerk auf dem Begleitschreiben persénlich der
Beschwerdegegnerin Uberbracht worden ist, muss nach der allgemeinen
Lebenserfahrung davon ausgegangen werden, dass der Eingangsstempel unmittelbar
nach der persénlichen Abgabe aufgebracht worden ist. Fir die Wahrung der
Verwirkungsfrist des Art. 48 Abs. 1 IVG ist wie flr jede andere Frist der Aufgabetag
massgebend. Da die Geltendmachung erst am 1. Mai 2014 erfolgt ist, kann der
Anspruch auf die Hilflosenentschadigung mit einem Intensivpflegezuschlag geméass Art.
48 Abs. 1 IVG erst am 1. Mai 2013 entstanden sein.

Dieser Verfahrensausgang ist im Hinblick auf die Verfahrenskosten praxisgemass als
volles Obsiegen der Beschwerdeflhrerin zu werten. Bei der Festsetzung der
Parteientschadigung ist zu bertcksichtigen, dass der Vertretungsaufwand sowohl in
Bezug auf den Umfang der massgebenden Akten als auch in Bezug auf die
Komplexitédt der zu beantwortenden Rechtsfragen erheblich tiefer gewesen ist als bei
einem durchschnittlichen ,,Rentenfall®. Dies rechtfertigt es, von einem
Vertretungsaufwand von Fr. 2°5600.-- auszugehen. Die Beschwerdegegnerin, hat der
Beschwerdeflhrerin somit eine Parteientschadigung von Fr. 2°500.-- (inklusive

Barauslagen und Mehrwertsteuer) auszurichten. Da die Beurteilung in Dreierbesetzung
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erfolgt, wird die Gerichtsgebihr auf Fr. 600.-- festgesetzt. Diese Gebuhr ist der
vollumfanglich unterliegenden Beschwerdegegnerin aufzuerlegen. Das Gericht wird der

Beschwerdefiihrerin den Kostenvorschuss von Fr. 600.-- zurlickerstatten.

Entscheid

im Zirkulationsverfahren gemass Art. 39 VRP

1.

Die Beschwerde wird dahingehend gutgeheissen, dass der Beschwerdeflihrerin
rickwirkend ab dem 1. Mai 2013 - zusatzlich zur Entschadigung bei einer
mittelschweren Hilflosigkeit - ein Intensivpflegezuschlag bei einem invaliditatsbedingten
Betreuungsaufwand von wenigstens vier, aber weniger als sechs Stunden
zugesprochen wird; die Sache wird zur Festsetzung des konkreten Leistungsanspruchs
anhand der Zahl der zuhause verbrachten Tage an die Beschwerdegegnerin

zurlckgewiesen.

2.
Die Beschwerdegegnerin wird verpflichtet, der Beschwerdeflihrerin eine

Parteientschadigung von Fr. 2°500.-- zu bezahlen.

3.
Die Beschwerdegegnerin hat eine Gerichtsgeblhr von Fr. 600.-- zu bezahlen; der in
gleicher Hohe geleistete Kostenvorschuss wird der Beschwerdefiihrerin

zurickerstattet.
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	Entscheid Versicherungsgericht, 17.03.2016
	Art. 42, 42bis, 42ter IVG, Art. 37 und Art. 39 IVV. Hilflosenentschädigung und Intensivpflegezuschlag bei einer Minderjährigen. Eine autistische Minderjährige ist zwar motorisch nur geringfügig beeinträchtigt und könnte deshalb an sich selbständig essen. Die Krankheit hat aber zur Folge, dass sie erst isst, wenn die Mutter und deren Lebenspartner fertig gegessen haben, und dass sie nur isst, wenn die Mutter die ganze Zeit daneben sitzt. Dabei handelt es sich um eine indirekte Hilfe. Der entsprechende Zeitaufwand der Mutter fällt also nicht unter die dauernde persönliche Überwachung. Dementsprechend ist die Versicherte beim Essen hilflos und der entsprechende Zeitaufwand ist im Zusammenhang mit der Bemessung der Intensivpflege zusätzlich zur Zeitpauschale für die persönliche Überwachung anzurechnen. Das gilt auch für die Verrichtung der Notdurft, da die Versicherte diese Verrichtung nur selbständig vornimmt, wenn die Mutter die ganze Zeit vor der WC-Tür bleibt (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 17. März 2016, IV 2015/32). Aufgehoben durch Urteil des Bundesgerichts 8C_308/2016.
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